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3. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Heimerzheim, „Metternicher Weg“ 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 (1) BauGB 
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B 07 
Straßen.NRW 
Landesbetrieb 
Straßenbau NRW 
Regionalniederlass
ung Ville-Eifel 

Stellungnahme vom 23.11.2018 
Das Plangebiet befindet sich an der freien Strecke der L 163. Die 
werktägliche Verkehrsbelastung beträgt ca. 5.500 Fahrzeuge. Die L 
163 gehört zum Gefahrgutnetz gem. Gefahrgutverordnung. Diese 
Strecken sind möglichst sicher und hindernisfrei zu gestalten und zu 
halten. 
 
Die Erschließung der 4 Sondergebiete sowie des Allgemeinen 
Wohngebietes incl. der Müllentsorgung erfolgt über den Metterni-
cher Weg zum Kreisverkehrsplatz L 163 / Metternicher Weg. 
Der Kreisverkehr wurde von der Gemeinde Swisttal hergestellt (Ver-
waltungsvereinbarung zwischen Gemeinde Swisttal und Landesbe-
trieb). Hierzu ist anzumerken, dass der Kreisverkehr hinsichtlich der 
Fußgängerüberwege nicht regelkonform - alle Fahrbahnäste sind 
mit der gleichen Markierung zu versehen- markiert wurde. 2 Fahr-
bahnäste sind mit und 2 Äste ohne Überwegmarkierung ausgestal-
tet. Nach meinen Unterlagen ist keine Markierung vorgesehen.  
 
Der Kommerweg wird ausschließlich für die Erschließung der vor-
handenen Wohnbebauung (Flurstück 389; augenscheinlich wird 
Flurstück 411 verkehrlich direkt zur L 163 erschlossen) südlich des 
Kommerweges incl. Wendeplatz für Müllfahrzeuge dieser Wohnhäu-
ser genutzt. 
Weitere Verkehrsentwicklungen über den Kommerweg sind auszu-
schließen um eine Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs auf 
der L 163 zu vermeiden. 
 
In der zeichnerischen Darstellung und den textlichen Ausführungen 
fehlen die Abstände zwischen dem befestigten Fahrbahnrand und 

 
Die Hinweise B 07 werden zur Kenntnis genommen.  
Da diese sich insgesamt auf das verbindliche Bauleitplanverfahren bzw. 
die Planrealisierung beziehen, werden diese im Bebauungsplanverfahren 
Heimerzheim Hz 32 behandelt. 
 
Auf die Behandlung der Stellungnahme im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 
BauGB zum Bebauungsplan Nr. B 06 wird hingewiesen.  

 
Über die mit Schreiben vom 
22.11.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 07 des Landes-
betrieb Straßen.NRW ist auf 
der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine Be-
schlussfassung erforderlich.  
 

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen und deren Abwägung im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung 
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den vorgesehenen Hochbauten sowie den bauliche Anlagen bzw. 
Werbeanlagen (hierzu zählen auch Einfriedungen, Lärmschutz-
wände, Aufstellvorrichtungen für Werbeanlagen usw.). Diese Anga-
ben sind nachzutragen. 
 
Gem. der planerischen Darstellung des Bebauungsplanes Hz 32 er-
streckt sich die überbaubare Fläche des SO 4 (Nahversorgungs-
fachmarkt) bis zur Flurstücksgrenze der Landesstraße L 163. Beein-
trächtigungen der Lichtraumprofile, Nutzungsbeeinträchtigungen 
der vorhandenen Entwässerungsanlagen usw. sind zu vermeiden. 
Durch die Bauten oder baulichen Anlagen des Hz 32 dürfen die Stra-
ßenbestandteile der L 163 (Beschilderung, Entwässerungseinrich-
tungen, Rad-/ Gehweg, Versorgungsleitungen usw.) weder genutzt 
noch in ihrer Funktion beeinträchtigt, beschädigt oder entfernt wer-
den. Dies gilt auch für die Dauer der Bautätigkeiten im Bebauungs-
plangebiet (Baugruben, Arbeitsräume usw.). Regressansprüche 
werden vorbehalten. 
 
Bautätigkeiten im Bebauungsplangebiet sind nur rückwärtig vorzu-
nehmen. Anlieferungen mit Autokran oder ähnliches sind von der L 
163 aus nicht gestattet. Schwebende Lasten über dem Verkehrs-
raum der L 163 sind unzulässig. 
 
Unterhaltungsarbeiten des Landesbetriebes dürfen nicht behindert 
oder erschwert werden. 
 
Das Plangebiet ist entlang der L 163 lückenlos und nicht übersteig-
bar jedoch nicht sichtbehindernd für den fließenden Verkehr auf der 
L 163 oder in die Landesstraße einbiegende Fahrzeuge einzufrie-
den. 
Im Bereich der Einmündung L 163/ Kommerweg ist durch entspre-
chende Regelungen sicherzustellen, dass die Sichtfelder entspre-
chend der Richtlinien für die Anlage von Landstraßen -RAL- Ab-
schnitt 6.6 der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen im Bereich der Einmündung dauerhaft von Bewuchs und 
Baukörpern freigehalten werden. 
 
Aus dem Bebauungsplan heraus bestehen gegenüber der Straßen-
bauverwaltung keine rechtlichen Ansprüche auf aktive und/oder 
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passive Schutzmaßnahmen gegen Verkehrsemissionen der L 163 
und L 182 auch künftig nicht. Dabei weise ich auch daraufhin, dass 
bei Hochbauten mit Lärmreflexionen zu rechnen ist. Eventuell not-
wendige Maßnahmen gehen zu Lasten der Gemeinde Swisttal. 
 
Im Bebauungsplan ist zeichnerisch und/oder textlich auf die Ver-
kehrsemissionen (Staub, Lärm, Abgase, Sprühfahnen und Spritz-
wasser bei Nässe) der angrenzenden oder in der Nähe liegenden 
Straßen hinzuweisen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB). Notwendige 
Schutzmaßnahmen gehen allein zu Lasten der Kommunen / der 
Vorhabenträger und nicht zu Lasten der Straßenbau Verwaltung. 
 
Die Art, Größe und Farbe sowie der Standort von Werbeanlagen 
sind im Bebauungsplan nicht festgeschrieben. Im Bebauungsplan-
text ist deshalb darauf hinzuweisen, dass Werbeanlagen innerhalb 
der Werbeverbotszone und mit Wirkung zur L 163 und L 182 ausge-
schlossen sind. Der gesonderten Zustimmung der Straßenbauver-
waltung bedürfen Werbeanlagen innerhalb der Anbaubeschrän-
kungszone (§ 28 i. V. m. § 25 StrWG). Grundsätzlich sind Werbean-
lagen nur an der Stätte der Leistung und nur bis zur jeweiligen Ge-
bäudeoberkante zulässig. Anlagen der Außen-werbung dürfen bis 
zu einer Entfernung von 20 m, gemessen vom äußeren Rand der 
für den Kfz-Verkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 
Werbeanlagen mit retroreflektierender bzw. fluoreszierender Wir-
kung dürfen nicht verwendet werden. Evtl. Beleuchtung ist zur Lan-
desstraße hin so abzuschirmen, dass die Verkehrsteilnehmer nicht 
geblendet oder anderweitig abgelenkt werden. 
 
Aufgrund einer fehlenden Darstellung: 
Für die evtl. angestrebte Bepflanzung (Randeingrünung?) entlang 
der L 163 bzw. im Bereich der Erschließungsstraßen zur L 163 ist 
Ziffer 7.12 der Richtlinien für die Anlage von Landstraßen -RAL- zu 
beachten: 
Für die Bepflanzung sind die „Richtlinien für die landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung im Straßenbau“ -RLBP- und die „Empfehlun-
gen für die landschaftspflegerische Ausführung im Straßenbau“ -
ELA- maßgebend. Hilfen für die Einfügung der Straße im Land-
schaftsraum geben die "Empfehlungen für die Einbindung von 
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Straßen in die Landschaft" -ESLa-, Bei Pflanzungen neben Fahr-
bahnen sind die Belange der Verkehrssicherheit zu beachten. 
Die zwischen L 163 und Bebauungsplangebiet befindlichen Entwäs-
serungsanlagen dürfen durch die Anpflanzungen nicht beeinträch-
tigt werden. Tätigkeiten des Straßenunterhaltungsdienstes sind 
nicht zu erschweren. 
Die Unterhaltungsarbeiten der Anpflanzungen sind nicht vom Flur-
stück des Landesbetriebes aus vorzunehmen. 
Evtl. Ertüchtigungsmaßnahmen am Knoten L 163/ L 182 können zu-
mindest z.T. aus der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde 
Swisttal herrühren und gehören somit nicht zu den allgemeinen Ver-
kehrsentwicklungen, die vom Straßenbaulastträger zu verantworten 
sind. 
 

B 09 
PLEdoc GmbH 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme vom 22.11.2018 
Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, der GasLINE GmbH & 
Co. KG, Straelen, und der Viatel Deutschland GmbH, Frankfurt am 
Main, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen 
der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtli-
chen Verfahren beauftragt. 
Wir haben die Unterlagen zur 3. Änderung des Flächennutzungspla-
nes von der Homepage heruntergeladen. In den Flächennutzungs-
plan haben wir die Trasse der Kabelschutzrohranlage eingetragen 
und Kenndaten hinzugeschrieben. 
Des Weiteren erhalten Sie den Trassierungsplan der Kabelschutz-
rohranlage. Die Darstellung der Kabelschutzrohranlage ist sowohl 
im Flächennutzungsplan als auch im Trassierungsplan nach bestem 
Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung im 
Einzelfall nicht ausgeschlossen. 
 
Der Verlauf der Kabelschutzrohranlage ist anhand des Trassie-
rungsplanes in den Flächennutzungsplan zu übernehmen, in der 
Begründung entsprechend zu erwähnen und in der Legende zu er-
läutern. 
Bei der Änderung des Flächennutzungsplans beachten Sie bitte das 
beiliegende für die Kabelschutzrohranlage der GasLINE GmbH 
ebenfalls geltende Merkblatt der Open Grid Europe GmbH zur Auf-
stellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. 
 

 
Der Hinweis B 09 zu der Kabelschutzanlage wird zur Kenntnis 
genommen.   
 
Die Kabelschutzanlage verläuft entlang der Nordseite des Metternicher 
Weges und der Westseite der Kölner Straße. 
 
Die Kabelschutzanlage wird nachrichtlich in die Planzeichnung aufgenom-
men, obwohl diese außerhalb des Geltungsbereichs der 3. Änderung des 
Flächennutzungsplanes liegt. 

 
Über die mit Schreiben vom 
22.11.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 09 der PLEdoc 
GmbH ist keine Beschlussfas-
sung erforderlich. 
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Abschließend wird mitgeteilt: 
• Im Geltungsbereich des hier angezeigten Bauleitplans sind 

keine von der PLEdoc verwalteten Versorgungsanlagen der 
Open Grid Europe GmbH vorhanden. 

• Im Geltungsbereich des hier angezeigten Bauleitplans sind 
keine von der PLEdoc verwalteten Kabelschutzrohranlagen der 
Viatel Deutschland GmbH vorhanden. 

 
B 14 
Nahverkehr 
Rheinland GmbH 

Stellungnahme vom 05.12.2018 
Die Belange des SPNV sind nicht betroffen. 
In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird ausschließlich 
die Erschließung mit Kfz beschrieben. 
Da es sich um eine Fläche für die Nahversorgung handelt, ist davon 
auszugehen, dass viele Kunden zu Fuß oder mit dem Fahrrad kom-
men. In der Bauleitplanung ist daher die Erschließung für den Fuß-
gänger- und Fahrradverkehr zu sichern. Eine umwegefreie Verbin-
dung in das Quartier östlich des Swistbaches ist wünschenswert. 
Ferner ist die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV zu sichern, um Men-
schen ohne Pkw-Verfügbarkeit die Anreise zu ermöglichen. 
 

 
Der Hinweis B 14 wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Erreichbarkeit des Standortes für Fußgänger und Radfahrer und mit 
dem ÖPNV wird in der Begründung zur FNP-Änderung wie folgt ergänzt:  
 
„Die Erreichbarkeit des Standortes zu Fuß oder mit dem Rad ist über 
vorhandene Fuß- und Radwege entlang der Kölner Straße gegeben. Der 
Siedlungsbereich östlich der Swist ist ebenfalls über eine 
Fußgängerbrücke / Fußwegeverbindung an den Standort bzw. die Kölner 
Straße angebunden.  
Die Bushaltestelle „An den Märkten“ der RVK befindet sich südlich des 
Standortes an der Kölner Straße.“ 
 

 
Die mit Schreiben vom 
05.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 14 des Nahver-
kehr Rheinland GmbH wird zur 
Kenntnis genommen. Die Be-
gründung wird um die Erreich-
barkeit des Standortes zu Fuß, 
mit dem Rad und dem ÖPNV 
ergänzt. 
 
Ja: 36 
 
Nein: 00 
 
Enthaltung: 03 
 

B 15 
Telefónica Germany 
GmbH & Co.OHG 

Stellungnahme vom 05.12.2018 
Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den 
einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Be-
lange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche 
Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu ver-
meiden: 
 durch das Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung hindurch. 

Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie 
der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen ver-
tikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15m 
einhalten werden. 
 

Es wird um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunkt-
rassen einschließlich der geschilderten Schutzbereiche in die 

 
Der Hinweis B 15 zu der Richtfunktrasse wird berücksichtigt.  
 
Die Richtfunktrasse tangiert das Plangebiet im Nordosten. Die Fresnel-
zone der Richtfunkverbindung befindet sich, gem. Rücksprache mit der 
Telefónica Germany GmbH & Co.OHG, in einem vertikalen Korridor zwi-
schen 18 m und 48 m über Grund.  
Diese Bauhöhen werden durch die geplanten Vorhaben nicht erreicht. Bei 
der Planung und Positionierung von Baukränen ist der Richtfunkbetreiber 
jedoch zu beteiligen. 
 
Der Verlauf der Richtfunkstrecke wird in die Planunterlagen der verbindli-
chen Bauleitplanung (Bebauungsplan Heimerzheim Hz 32) nachrichtlich 
übernommen, da sie das Gebiet tangiert.  

 
Die mit Schreiben vom 
05.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 15 der Telefónica 
Germany GmbH & Co.OHG 
wird berücksichtigt.  
Die Richtfunkverbindung wird 
in den Bebauungsplan nach-
richtlich übernommen. Im Text-
teil wird auf diese hingewiesen.  
 
Ja: 38 
 
Nein: 00 
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Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünfti-
gen Flächennutzungsplan gebeten. 
Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entspre-
chende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbe-
deutsamen Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden. 
 

 
In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird unter Hin-
weise auf die Richtfunktrasse hingewiesen.  

 
Enthaltung: 00 
 
1 Abwesenheit 
 
 

B 17 
Polizeipräsidium 
Bonn / Kriminalprä-
vention 

Stellungnahme vom 06.12.2018 
Im Rahmen der Beteiligung von Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB wurde die Polizei um Stel-
lungnahme aus kriminalpräventiver Sicht gebeten. Sie soll eine Ar-
beitshilfe für die Erstellung oder Beurteilung von Bebauungsplänen 
öffentliche Verkehrsmittel aus Sicht der polizeilichen Kriminalprä-
vention sein. 
 

 
 

 
 

 Gefahrenanalyse 
Kriminalitätsvorbeugung durch zielgerichtete Gestaltung von Ge-
bäuden, öffentlichen und halböffentlichen Räumen, sowie deren Zu-
ordnungen zueinander kann erheblichen Einfluss auf das Sicher-
heitsempfinden der Gewerbetreibenden, Mitarbeiter, Bewohner, 
den Ansiedlungswillen und die tatsächliche Kriminalitätslage vor Ort 
haben. Um dieses positiv zu beeinflussen, gilt es die Entstehung von 
Angsträumen, z.B. durch mangelnde Übersichtlichkeit, schlechte o-
der nicht vorhandene Ausleuchtung und dadurch bedingtem gerin-
gen Entdeckungsrisiko für potentielle Täter zu vermeiden. Fühlt sich 
ein Mensch sicher, hat dies immer Einfluss auf die empfundene Le-
bensqualität. 
 
Das weitere Umfeld des Plangebiets ist von Gewerbeobjekten, Ein- 
und Mehrfamilienhäusern geprägt. Somit ist aus kriminalpräventiver 
Sicht die geplante Erweiterung des Gebiets vergleichbar. Seit Ja-
nuar 2016 bis November 2018 kam es hier im angrenzenden Be-
reich zwischen Kölner Straße, Metternicher Weg, Im Kammerfeld zu 
10 angezeigten relevanten Straftaten in Form von Einbrüchen in 
Wohnungen, Häuser, Gewerbeobjekte, sowie Vandalismus und 
Verkehrsunfallfluchten auf Parkplätzen. 
 
Das ist für diesen Zeitraum kein besorgniserregendes hohes Auf-
kommen. Ich möchte damit lediglich aufzeigen, dass solche Strafta-
ten auch zukünftig nicht ausgeschlossen werden können. 

 
Die Stellungnahme B 17 enthält umfangreiche Ausführungen zu den 
„Grundsätzen der städtebaulichen Kriminalprävention“, zur bisherigen 
Lage der Kriminalität im Umfeld des Plangebietes und zu den planeri-
schen Steuerungsmöglichkeiten und Planungsempfehlungen aus Sicht 
der Polizeibehörde - in genereller Hinsicht und bezogen auf das vorlie-
gende Plangebiet. 
 
Mögliche Vorkehrungen zur Vermeidung von Straftaten durch die Anlage 
von Sicherheitseinrichtungen innerhalb der privaten Grundstücksflächen 
fallen regelmäßig in den Aufgabenbereich des privaten Grundstücksei-
gentümers.  
 
Um den genannten Belangen dennoch ausreichend Rechnung zu tragen, 
werden dem jeweiligen Planer bzw. Bauherren die in der Stellungnahme 
genannten Informationsmöglichkeiten des LKA NRW informiert.  
 
Des Weiteren wird – auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung - auf 
die individuellen Informationsmöglichkeiten und Bauherrenberatungen 
durch die Polizei hingewiesen, um durch Maßnahmen die Zahl der Ein-
brüche reduzieren zu können. 

 
Über die mit Schreiben vom 
06.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 17 des Polizei-
präsidium Bonn / Kriminalprä-
vention ist auf Ebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung 
keine Beschlussfassung erfor-
derlich. 
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Gemäß kriminalpolizeilichen Erfahrungen ist der Tatanreiz in einem 
Gelände mit nicht ständig besetzten Gebäuden auf Grund der feh-
lenden sozialen Kontrolle nach Geschäftsschluss und damit verbun-
denem geringen Entdeckungsrisiko höher zu bewerten. Nega-
tive Referenzobjekte dafür sind in unserem Behördenbereich gleich-
gelagerte Gewerbegebiete. 
Auch werden Parkplätze, nicht einsehbare dunkle Bereiche, Flach-
dächer oder begrünte Dachterrassen erreichbar über vorhandene 
Fluchtwegsleitern und -treppen häufig als Aufenthaltsorte von ju-
gendlichen Cliquen zur Nachtzeit genutzt. Einbrüche, Sachbeschä-
digungen, Vandalismus, Graffiti und Vermüllung sind die häufigen 
Folgen. 
 
Empfehlungen: 
Ergänzend zur Planung sind die nachfolgenden Hinweise geeignet 
Tatgelegenheiten wie Einbrüche, Sachbeschädigungen, Vandalis-
mus, Diebstähle und Raubdelikte zu reduzieren, bzw. zu verhindern. 
Zudem wird das Sicherheitsgefühl der Anwohner und Besucher ge-
steigert und Angsträume reduziert. 
 

 Bei der Neugestaltung des Plangebiets sollte grundsätzlich auf 
klare Sichtachsen, eine gute Ausleuchtung, Einsehbarkeit des Ge-
ländes und möglichst Barrierefreiheit geachtet werden. Vegetation 
sollte die Sicht in das Gelände, den Verkehrsraum und auf das Ge-
bäude nicht einschränken. Im öffentlichen Bereich sollte die Pflan-
zenhöhe bei Hecken und Büschen höchstens 1m und die astfreie 
Stammlänge bei Bäumen mindestens 2m betragen. Wachstumsbe-
dingt ist bei der Bepflanzung auf ganzjährige Einsehbar- und Über-
sichtlichkeit zu achten und ein ausreichender Abstand von mind. 2m 
zur Beleuchtung, Wegen und Gebäuden einzuhalten. Eine Vegeta-
tion darf zukünftig nicht den Beleuchtungskörper verdecken, den 
Lichtkegel einschränken oder als Aufstiegshilfe für Einbrüche die-
nen. 
 

  

 Grundstücksflächen und Gebäude derart anordnen oder gestal-
ten, dass keine uneinsehbaren Bereiche oder tote Ecken und damit 
Angsträume geschaffen werden. Dies reduziert Tatgelegenheiten 
und steigert die objektive und subjektive Sicherheit. Bei einer Zoni-
erung des Geländes, wie Bereiche für Fahrzeuge, Fußgänger oder 
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bei evtl. Grünflächen, sollten zur Vermeidung von Konflikten nöti-
genfalls klare Nutzungszuweisungen installiert werden. Private und 
öffentliche Bereiche sollten klar abgegrenzt sein. Dies schafft eine 
klare Rechtslage bei Aufenthalts- oder Nutzungskonflikten. 
Zerstörung, Verunstaltung und Verunreinigung mindern das Sicher-
heitsgefühl und beeinflussen das Ansehen von Geschäften in nega-
tiver Weise. Die Verwendung vandalismusresistenter Materialen 
(Verarbeitung, Befestigung, Oberfläche) erhöht den Schutz gegen 
Beschädigungen. Im Hinblick auf die Fassadengestaltung sollten 
Materialien genutzt werden, die eine einfache Beseitigung von Graf-
fiti ermöglichen oder durch Gestaltung zum Besprühen ungeeignet 
sind.  
 

 Eingangstüren sollen aus Klarglas bestehen. Überschaubare, helle 
Eingangsbereiche ohne tote Winkel, Säulen oder eingeengt durch 
Warenbestand, fördern deutlich das Sicherheitsgefühl reduzieren 
Tatgelegenheiten. Ein behinderten- und kindergerechter Zugang, 
mit ausreichender Breite für Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren 
und Begegnungsverkehr, wird empfohlen. 
Idealerweise sollte durch eine sichtdurchlässige Fassade der Ein-
blick in den Kassenbereich und das Geschäft gewährleistet sein und 
zukünftig nicht durch Plakatierungen oder Regale verdeckt werden. 
Dadurch wird die soziale Kontrolle von außen ermöglicht und kann 
Raubüberfälle an der Kasse verhindern. 
Eine bei schlechtem Tageslichteinfall oder Dunkelheit ausreichende 
Permanentbeleuchtung der Fassade und des Eingangsbereichs re-
duziert Tatgelegenheiten, schafft objektive und subjektive Sicherheit 
und unterstützt die vorgenannten Empfehlungen. 
 

  

 Die Wohnungsgrößen in den geplanten Mehrfamilienhäusern soll-
ten für Singles, Zwei-personenhaushalte und Familien mit Kindern 
geeignet sein. Eine Mischung der Bewohnerstruktur (sozialer Status 
/ Alter) wird empfohlen. So kann eine Belebung des Quartiers und 
damit die Steigerung der sozialen Kontrolle auch tagsüber erreicht 
werden. 
Um keine Tatgelegenheiten durch versteckt liegende Eingänge zu 
schaffen und eine soziale Kontrolle zu gewährleisten, wird empfoh-
len Gebäudeeingänge gut einsehbar zur Straße oder Wegen 
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auszurichten und bei Dämmerung / Dunkelheit, optional auf Bewe-
gungsmelderbasis, ausreichend zu beleuchten. 
 

 Bei Mehrfamilienhäusern ist die Verwendung von sichtdurchlässi-
gen Haupteingangs-, Etagenzwischentüren und Fassadenelemen-
ten empfehlenswert. Auch hier sollte auf eine ausreichende Breite 
für Begegnungsverkehr, Kinderwagen, Rollstühle, etc. geachtet 
werden. 
Bei Treppenhäusern verbessert eine durchbrochene Fassade mit 
einfallendem Tageslicht nicht nur die Beleuchtungssituation, son-
dern ermöglicht durch die Einsehbarkeit auch eine soziale Kontrolle 
von außen. 
Innerhalb von Mehrfamilienhäusern sollten Abstellflächen für Fahr-
räder, Kinderwagen und Rollatoren etc. auf Gemeinschaftsflächen 
vorgehalten werden, um ungeregeltes Abstellen in Fluren und Trep-
penhäusern zu vermeiden (Brandschutz). 
 

  

 Hausnummern und Wegweiser in die 2. Baureihe, sollten gut 
sichtbar und nachts beleuchtet angebracht werden. Dies erleichtert 
Rettungskräften und Besuchern die Orientierung.  
 

  

 Gebäude, Lagerräume und Garagen sollten zum wirksamen 
Schutz vor Einbrüchen an sämtlichen Zugangsmöglichkeiten und 
erreichbaren Stellen mit Standflächen für potentielle Täter mit ein-
bruchhemmenden Türen, Fenstern, Toren und Verschlusssystemen 
entsprechend den kriminalpolizeilichen Empfehlungen (DIN EN 
1627-30, mind. RC 2) ausgestattet werden. Bei nicht ständig besetz-
ten Gewerbegebäuden oder zur Überwachung einer eingefriedeten 
Außenanlage wird zusätzlich die Ergänzung mit einer Einbruchmel-
deanlage und / oder Videoüberwachung empfohlen. 
 

  

 Damit einbruchhemmende Maßnahmen bereits bei der Planung 
von Gebäuden einbezogen werden können, müssen Architekten/in-
nen und Bauherren/innen umfassend und frühzeitig informiert wer-
den. Durch den textlichen Hinweis im Bebauungsplan sollte deshalb 
auf die kostenfreie Beratung durch die polizeiliche Beratungsstelle 
im Polizeipräsidium Bonn, Kommissariat für Kriminalprävention und 
Opferschutz, Königswinterer Str. 500, 53227 Bonn, Tel.: 0228 - 
157676, Email: 
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Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de, hingewiesen werden. 
 

 Grundstückseinfriedungen fördern eine Zugangs-kontrolle zu Ge-
bäuden, sollten aber zur Vermeidung von Versteck- und Deckungs-
möglichkeiten eine Höhe von 1,50m nicht übersteigen. 
Alternativ kann auch eine höhere, sichtdurchlässige Einfriedung in-
stalliert werden. Generell gilt es, die Balance zwischen Sicherheit 
und Nutzen zu finden. 
 

  

 Pkw, Fuß- und Radwege können gemeinsam erschlossen werden. 
Eine deutliche Trennung der unterschiedlichen Nutzung sollte aber 
berücksichtigt werden, z.B. durch entsprechende farbliche Markie-
rungen, Pflasterungen oder bauliche Gestaltung. 
 
 

  

 Die Stellplätze für Fahrzeuge und der gesamte befahr- und be-
gehbare Raum des Plangebiets sollten bei Dämmerung / Dunkel-
heit ohne Blendwirkung und Dunkelzonen beleuchtet sein. Verhal-
ten und Gesichtsausdruck einer Person sollten auf mind. 4m er-
kennbar sein. 
Dies schafft objektive und subjektive Sicherheit, reduziert Tatgele-
genheiten und verhindert Versteck- und Deckungsmöglichkeiten für 
potentielle Täter. Orientierung bietet die DIN EN 13201. Mit Hilfe 
dieser Norm können die Anforderungen an die Beleuchtung für Stra-
ßen, Wege und Plätze bewertet werden. Im öffentlichen Bereich 
sollten vandalismusresistente Beleuchtungsmittel verwendet wer-
den. 
 

  

 Die Planung von ausreichenden Fahrradabstellplätzen im einseh-
baren Bereich der Geschäfte und der Mehrfamilienhäuser mit dieb-
stahlssicherer Möblierung und Anschließmöglichkeiten an den Fahr-
radrahmen, an den Laufwegen bzw. im Bereich der Ein- und Zu-
gänge, unterstützt die Verkehrsvermeidung und den Umweltgedan-
ken, entspannt die Parkverdichtung und verhindert „wildes“ Abstel-
len von Fahrrädern auf dem Gelände außerhalb sozialer Kontrolle 
und Fahrraddiebstähle im Umfeld. Zudem sollten Fahrradständer 
bequem und einfach benutzbar sein und einen ausreichenden Ab-
stand zwischen den abgestellten Fahrrädern gewährleisten, damit 
ein leichtes Ein- und Ausparken, sicheres Anschließen des 
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Fahrrades und ein Be-/ Entladen ohne Beschädigung von Nachbar-
rädern und der eigenen Kleidung möglich ist. 
 

 Eine eventuelle sichtundurchlässige Einfriedung / Abgrenzung für 
Pkw-, Zweirad- oder Fahrradstellplätze mit Hecken oder Sträu-
chern sollte die Höhe von 0,8m nicht übersteigen und bei Bäumen 
sollte die astfreie Stammlänge mindestens zwei Meter betragen. 
Dies 
gewährleistet die Einsehbarkeit und die soziale Kontrolle. Bäume 
würden im Sommer noch entsprechenden Schatten spenden. 
 
 
 
 

  

 Müllbehälter, die permanent im Außenbereich stehen, sollten ge-
gen Missbrauch und Vandalismus geschützt werden. Dies kann 
durch abschließbare Einzelbehältnisse, sichtdurchlässige Einfrie-
dungen oder durch Einhausung der Müllbehälter geschehen. Auf 
eine gute Belüftung ist zu achten.  
Abstellanlagen im Außenbereich sollten ebenfalls gutausgeleuchtet 
sein. 

  

 Gebäude und Anlagen sollten von einem Hausmeister / Techniker 
betreut werden. Somit ist ein Ansprechpartner vor Ort. Kleine Schä-
den, Müllablagerungen, Graffiti, etc. können zukünftig schnell besei-
tigt werden und hilft den „Broken Windows“ Effekt zu vermeiden. Bei 
der Planung sollte man an einen Werkstatt- oder Arbeitsraum den-
ken. Dies erleichtert auch die Umsetzung eines erstellten Instand-
haltungs- und Pflegekonzepts. Gepflegte Gebäude und Anlagen 
senken deutlich Tatanreize, steigern das Sicherheitsgefühl und sor-
gen für ein positives Image. 
 

  

 Hinweisen möchte ich noch auf Informationen des LKA NRW für 
Planer, Eigentümer und Hausverwaltungen von Mehrfamilienhäu-
sern. Sie sind im Internet unter: www.polizei.nrw/artikel/rieqel-vor-
sicher-ist-sicherer eingestellt. 
 
Als Download finden Sie: 
Gemeinsam sicher wohnen! - Gebäudeausstattung von Mehrfamili-
enhäusern Ein Infoblatt mit Hinweisen für Bewohner. Dieses kann 
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später in Treppenhäusern als Aushang genutzt oder als Flyer verteilt 
werden. 
 
Sollten die kriminalpräventiven Empfehlungen für das Plangebiet 
gesetzliche Vorschriften berühren, wie z.B. Brand-, Flucht- oder Un-
fallschutzregelungen, hat die Beachtung der gesetzlichen Vorgabe 
grundsätzlich Vorrang. 
Zu beachten ist, dass aufgrund der Vielfalt von Gewerbeobjekten 
und deren unterschiedlicher Nutzung, sowie für die Gestaltung von 
Mehrfamilienhäusern die vorstehenden Hinweise nur allgemein ge-
halten sind. Wichtig ist immer eine individuelle, auf die jeweilige ört-
liche Situation abgestimmte Beratung. 
Für Rückfragen oder eine kostenlose Beratung in der weiteren Pla-
nung, auch für Architekten, Bauträger und Bauherren, stehe ich 
gerne zur Verfügung. 
 

B 18 
Erftverband 

Stellungnahme vom 10.12.2018 
Durch die extrem hohe Versiegelung (gem. Beschreibung im 
Bebauungsplan von bis zu 92 %) kommt es im Vergleich zum 
derzeitigen Zustand zu einem viel größeren und stärkeren Abfluss 
von der Fläche. Deshalb sollten hier alle Möglichkeiten genutzt 
werden, Niederschlagswasserabflüsse zu reduzieren. 
Neben der Sammlung und Nutzung (zu Reinigungszwecken oder 
als Gießwasser für z. B. den Pflanzenverkauf) kann auch die Ein-
richtung von Gründächern die Abflusskonzentration dämpfen. Ein 
Nachweis über die Leistungsfähigkeit der Niederschlagswasserab-
leitung und -behandlung ist zu er-bringen.  
 
Die im Bericht dargelegte naturschutzfachliche Kompensation ist mit 
dem Erftverband abgesprochen und befindet sich in der Vorberei-
tung.  
 

 
Die Hinweise B 18 des Erftverbandes zum Niederschlagswasserabfluss 
werden zur Kenntnis genommen. 
Grundsätzlich betreffen die Hinweise das verbindliche Bauleitplanverfah-
ren (Bebauungsplan). 
 
Eine Sammlung und Nutzung des Niederschlagswassers ist generell zu 
empfehlen. Eine Festsetzung dazu wird im Bebauungsplan jedoch nicht 
getroffen, da dazu auch die rechtliche Grundlage fehlt (kein bodenrechtli-
cher Bezug).  
 
Die Entwässerung des Gebietes erfolgt im Trennverfahren.  
 
Auf die Behandlung der Stellungnahme im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 
BauGB zum Bebauungsplan Nr. B 19 wird hingewiesen. 

 
Über die mit Schreiben vom 
10.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 18 des Erftver-
bandes ist auf Ebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung 
keine Beschlussfassung erfor-
derlich. 

B 20 
Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-
Westfalen 
 

Stellungnahme vom 12.12.2018 
Gegen die Planungen der Gemeinde Swisttal bestehen seitens der 
Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis der Landwirtschaftskammer NRW 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Für die Berechnung des Kompensationsflächenbedarfs regen wir 
die Anwendung der „Nummerischen Bewertung von Biotoptypen für 

 
Der Hinweis B 20 zu den Bewertungsverfahren wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
Es wurde in der Bilanzierung das Bewertungsverfahren nach LANUV 
(2008) herangezogen. 
 

 
Die mit Schreiben vom 
12.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 20 der Landwirt-
schaftskammer NRW wird im 
Rahmen der vorbereitenden 
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die Eingriffsregelung in NRW, 2008“ des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) als anerkanntes Verfah-
ren nach dem aktuellen Stand an. Dies bestätigt auch der Einfüh-
rungserlass zum Landschaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbau-
vorhaben (ELES).  
Es wird davon ausgegangen, dass die notwendigen Kompensati-
ons- und Ausgleichsmaßnahmen so weit möglich im Plangebiet vor-
genommen werden. In diesem Zusammenhang sind Dach- und Fas-
sadenbegrünungen, Anlagen von Gehölzstrukturen und Grünstrei-
fen zu nennen. 
Für die darüber hinaus notwendig werdenden Kompensations- und 
Ausgleichsmaßnahmen regen wir an, diese mit den im Rahmen der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie geplanten Maßnahmen am Swistbach 
zusammenzulegen. 
Bei der Berechnung des erforderlichen Kompensationsmaßnah-
menbedarfs an Fließgewässer und in Auen wäre die Berechnung 
nach der „Kompensation Blau“ anzuwenden, die mindestens eine 
Verdopplung der Öko-Punkte vorsieht. Alternativ ermöglicht die An-
wendung des MKULNV Verfahrens (Koenzen) eine Vervielfachung 
der Öko-Punkte um den Faktor 2,5. 
 
Für mögliche weitere notwendig werdende Maßnahmen schlagen 
wir die Umsetzung produktionsintegrierter Maßnahmen im Acker-
bau vor. Gerne stellen wir den Kontakt zur „Stiftung Rheinische Kul-
turlandschaft“ her, die in Sachen Planung, Umsetzung und langfris-
tige Absicherung von produktionsintegrierten Kompensationsmaß-
nahmen über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt. 
Es wird um Berücksichtigung der Wertigkeiten betroffener landwirt-
schaftlicher Flächen für die menschliche Daseinsvorsorge auch im 
Hinblick auf die Festsetzungen im LEP Punkt 7.5-1 und 7.5-2 gebe-
ten. Dies gilt auch für den Aspekt der Platzierung von Ausgleichs-
maßnahmen, da für die Ernährungsfürsorge wichtige landwirtschaft-
liche Flächen zu schützen sind. 
 

Der Eingriff in den Naturhaushalt erfordert externe Maßnahmen zum Aus-
gleich.  
Hierzu werden landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Swistniederung, 
die einer intensiven Bodenbearbeitung unterworfen sind, teilweise be-
pflanzt und teilweise zu extensiven Gras- und Staudenfluren – unter Fe-
derführung des Erftverbandes - entwickelt.  
 
Es handelt sich somit um eine Maßnahme am Swistbach im Rahmen der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie. 
.  
 
 

Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen.  
Eine Beschlussfassung ist auf 
der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung nicht erforder-
lich.  
 

B 21 
e-regio GmbH & Co. 
KG 

Stellungnahme vom 14.12.2018 
B 21.1 
Seitens der e-regio bestehen keine Bedenken gegen das beabsich-
tigte Verfahren, solange der Bestand unserer Leitungsanlagen 

 
zu B 21.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
Über die mit Schreiben vom 
14.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 21.1 der e-regio; 
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gewährleistet wird. Innerhalb des dargestellten Planbereichs sind 
Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-Versorgung vorhanden. 
 
 
 
 

Der Leitungsbestand innerhalb des Änderungsbereichs bezieht sich auf 
bereits vorhandene Hausanschlüsse der Bestandsbebauung und bedarf 
keiner planungsrechtlichen Berücksichtigung.  

ist keine Beschlussfassung er-
forderlich. 
 

 B 21.2 
Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal (WES): 
Seitens der Betriebsführerin des WES bestehen keine Bedenken 
gegen das beabsichtigte Verfahren, solange der Bestand der Ver-
sorgungsanlagen für Wasser gewährleistet wird. Innerhalb des dar-
gestellten Planbereichs sind Leitungsanlagen des WES zur Trink-
wasser-Versorgung vorhanden. 
Das vorgesehene Plangebiet zur 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Swisttal für die Ortslage Heimerzheim 
im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Hei-
merzheim Hz 32 „Metternicher Weg" befindet sich außerhalb des 
Einzugsgebietes der Trink-Wassergewinnungsanlage Heimerzheim 
bzw. Trinkwassereinzugsgebieten des WES. 
Unter der Voraussetzung der Beachtung der gesetzlich generell gül-
tigen Maßgabe zur sicheren Gewährleistung eines grundsätzlich ge-
botenen Grundwasserschutzes, bestehen aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht seitens der e-regio/WES gegen die o. g. 3. Änderung des 
FNP der Gemeinde Swisttal für die Ortslage Heimerzheim und der 
Aufstellung des BBP Heimerzheim Hz 32 „Metternicher Weg“ keine 
Bedenken. 
 
Für die Löschwasserversorgung nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 
können aus dem öffentlichen Trinkwassernetz als Grundschutz ins-
gesamt 1.600 l/min (96 m3/h) Löschwasser über 2 Stunden zur Ver-
fügung gestellt werden. Dies gilt unter Berücksichtigung aller Ent-
nahmemöglichkeiten am öffentlichen Trinkwassernetz im Umkreis 
von 300 m um das Brandobjekt. Diese Zusage gilt nur bei einem 
störungsfreien Betrieb, einer Wasserabnahme eines Normaltages 
und solange das Wasserversorgungsunternehmen nicht durch hö-
here Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
 

zu B 21.2 
 
Der Hinweis auf bestehende Leitungsanlagen des WES wird zu Kenntnis 
genommen. Der Leitungsbestand innerhalb des Änderungsbereichs be-
zieht sich lediglich auf bereits vorhandene Hausanschlüsse der Bestands-
bebauung. Diese bedürfen keiner planungsrechtlichen Berücksichtigung.  
 
Die gesetzlich gültigen Maßgaben zur Gewährleistung des Grundwasser-
schutzes werden generell berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Löschwasserversorgung wird zur Kenntnis genommen 
und betrifft die konkreten Bauvorhaben.  
 
 
 
 

 
 
Über die mit Schreiben vom 
14.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 21.2 der e-regio; 
hier Wasserversorgungsver-
band Euskirchen-Swisttal 
(WES) ist keine Beschlussfas-
sung erforderlich. 
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Bei darüber hinausgehenden Anforderungen für den Objektschutz 
müssen diese Mengen individuell durch den Grundstückseigentü-
mer bereitgestellt werden. 
 
 
 
 

 Hinweise für die Verlegung von Versorgungsleitungen: 
Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, 
die Versorgungsleitungen gebündelt in den Nebenanlagen (Gehwe-
gen, Parkstreifen o.ä.) unterzubringen. Die Breite dieser Nebenan-
lagen ist so zu dimensionieren, dass die geforderten Sicherheitsab-
stände der Versorgungsleitungen untereinander eingehalten wer-
den können. Als Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 1,50 m 
für Gas-, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen gelten. 
Diesbezüglich sind zwingend auch die Mindestabstände zu evtl. 
Nahwärmeversorgungs-leitungen zu beachten. 
 

 
Die Empfehlung, Versorgungsleitungen in Nebenanlagen zur Fahrbahn 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Sicherheitsabstände zu bün-
deln wird zur Kenntnis genommen und betrifft die Bauausführung.   
 

 

 B 21.3 
Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnah-
men, insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, grundsätzlich au-
ßerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere Informatio-
nen hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 
"Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", aktualisiert erschie-
nen im Februar 2013, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 125, er-
schienen im März 2016. 
 
Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- und 
Entsorgungsleitungen vor dynamischen und statischen Belastungen 
durch Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von der Baumart-
Auswahl bis zu sinnvollen und wirksamen technischen Schutzmaß-
nahmen. Zu den kritischen Baumarten zählen nach derzeitigem 
Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskastanie, Pappel, Platane 
und Blauzeder. Wir bitten, dies bei der Aufstellung der Pflanzliste 
entsprechend zu berücksichtigen. 
 

zu B 21.3 
 
Der Hinweis, dass evtl. geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere 
das Anpflanzen von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstras-
sen anzustreben sind, wird zur Kenntnis genommen.  
Das technische Merkblatt DVGW GW 125 „Bäume, unterirdische Leitun-
gen und Kanäle“ wird berücksichtigt. 
 
 
 
Die Anregung zum Ausschluss der Baumarten Ahorn, Götterbaum, Ross-
kastanie, Pappel, Platane und Blauzeder bei der Aufstellung einer Pflanz-
liste wird -soweit erforderlich- auf Ebene des Bebauungsplanes berück-
sichtigt. 
 

 
 
Über die mit Schreiben vom 
14.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 21.3 der e-regio 
GmbH ist auf Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung 
keine Beschlussfassung erfor-
derlich. 
 

B 22 Stellungnahme vom 18.12.2018 
B 22.1 Erdbebengefährdung 

 
zu B 22.1 
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Geologischer 
Dienst NRW 
Landesbetrieb 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, 
die bei Planung und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den 
Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 
4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berück-
sichtigen ist. 
 
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuord-
nung zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen ein-
gestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen 
Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350 000, 
Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) 
bestimmt werden. In den Technischen Baubestimmungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Karten-
grundlage explizit hingewiesen. 
 
Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / ge-
ologischer Untergrundklasse zuzuordnen: 
 
• Gemeinde Swisttal, Gemarkung Heimerzheim 2 / T 
 
Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurück-
gezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 
1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich 
nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abge-
deckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies 
betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stütz-
bauwerke und geotechnische Aspekte“. 
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke 
gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten 
Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeu-
tungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt insbeson-
dere z.B. für Kaufhäuser etc. 
 

Der Hinweis B 22 zur Erdbebengefährdung wird zur Kenntnis genommen.  
 
In den Textteil zum Bebauungsplan Heimerzheim Hz 32 und die 
Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird aufgenommen:  
 
„Erdbebenzone 
Die Gemarkung Heimerzheim befindet sich gemäß der Karte der Erdbe-
benzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik 
Deutschland, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Karte zu DIN 4149 Juni 
2006, in der Erdbebenzone 2 mit der Untergrundklasse T (Übergang zwi-
schen Gebieten der Untergrundklassen R und S sowie Gebiete mit relativ 
flachgründiger Sedimentfüllung). 
 
Bemerkung: 
DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch 
die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses 
Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwen-
dungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand 
der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 
1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. 
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß 
DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 
1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird aus-
drücklich hingewiesen.“ 
 

Über die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 22.1 des geologi-
schen Dienstes NRW ist auf 
Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung keine Beschluss-
fassung erforderlich. 
 

 B 22.2 Baugrund 
Nach den mir vorliegenden Unterlagen stehen im Bereich des Plan-
gebietes überwiegend Sande und Kiese der Jüngeren Hauptter-
rasse (Quartär) an, die von Löss überdeckt werden. 
Es wird empfohlen, die Baugrundeigenschaften objektbezogen zu 
untersuchen und zu bewerten. 

zu B 22.2 
Der Hinweis zu den Baugrundeigenschaften wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
 

 
Über die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 22.2 des geologi-
schen Dienstes NRW ist auf 
Ebene der vorbereitenden 



27.08.2019  Seite: 17 

 

Träger 
öffentlicher 
Belange 

Inhalt der Stellungnahme der TöB Abwägungsvorschlag des Rates Abstimmungsergebnis des 
Rates 
 

 
Störungen, Bergbau 
An der Ostseite der Planfläche verläuft in Nordwest-Südost-Rich-
tung der Heimerzheimer Sprung. Etwas 500 m weiter östlich verläuft 
der Swist-Sprung, der als seismisch aktiv eingestuft ist. 
Es kann zu Bodenbewegungen aufgrund von Sümpfungsmaßnah-
men durch den Braunkohlenbergbau kommen. Zur Klärung dieser 
Fragestellung und der genauen Lage der oben genannten Störun-
gen empfehle ich, eine Anfrage bei der RWE Power AG zu stellen. 
 
 

 
 
Die RWE-Power AG wurde beteiligt bzw. wird im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung erneut beteiligt. 

Bauleitplanung keine Be-
schlussfassung erforderlich. 
 

B 23 
Rhein-Sieg-Kreis 

Stellungnahme vom 18.12.2018 
 
B 23.1 Bauaufsicht 
Zu den geplanten Regelungen kann aufgrund der nicht vorliegenden 
textlichen Festsetzungen nur auf Basis des Vorentwurfes der Plan-
zeichnung sowie der Begründung Stellung genommen werden. 
Die in der Darstellung des Vorentwurfes aus-gewiesenen GRZ von 
0,8 steht im Widerspruch zu der in der Begründung genannten GRZ 
von 0,92 (Punkt 4.0, S.10). 
Die geplante Zulassung einer GRZ von 0,92 ist städtebaulich nicht 
nachvollziehbar. 
 
Die Festsetzung der Geschossigkeit mit „II + Dach" in der Darstel-
lung des Vorentwurfsplanes ist aus hiesiger Sicht unwirksam. Soll 
die Gestaltung der Dachgeschosse geregelt werden, kann dies in 
den textlichen Festsetzungen erfolgen. Hierbei ist zu berücksichti-
gen, dass die geltende Bauordnung sich bei Nicht-Vollgeschossen 
nicht mehr nur auf das oberste Geschoss bezieht. Die Festsetzung 
maximaler Gebäudehöhen wird daher empfohlen. 
 

 
 
zu B 23.1 
Der Hinweis, dass eine Beurteilungsgrundlage aufgrund der nicht vorlie-
genden textlichen Festsetzungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
nicht vorliegt, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Grundsätzlich betreffen die Hinweise der Bauaufsicht das Bebauungs-
planverfahren.  
 
Auf die Behandlung der Stellungnahme im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 
BauGB zum Bebauungsplan Nr. B 24.1 und B 24.2 wird hingewiesen. 

 
 
 
Über die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 23.1 des Rhein-
Sieg-Kreises (Bauaufsicht) ist 
auf der Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung keine Be-
schlussfassung erforderlich.  
 
 

 B 23.2 Immissionsschutz: 
Der nördliche Bereich soll als Sondergebiet (SO) für die Ansiedlung 
von Einzelhandelsbetrieben der Nahversorgung ausgewiesen wer-
den. An der Wohnbebauung im geplanten Wohngebiet (WA) im Sü-
den des Planbereiches sowie an der bestehenden Wohnbebauung 
südöstlich und südwestlich des Plangebietes können schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche nicht ausgeschlossen wer-
den. 

 
Der Hinweis B 23.2 wird zur Kenntnis genommen.  
 
Inzwischen liegen Untersuchungen zu den Betriebsgeräuschen der ge-
planten Einzelhandelsnutzungen bezogen auf angrenzende schutzbe-
dürftige Nutzungen, die Auswirkungen der Planung auf die Verkehrsge-
räuschsituation im Bereich öffentlicher Verkehrswege sowie eine 

 
Die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 23.2 des Rhein-
Sieg-Kreises (Immissions-
schutz) wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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In den Planungsunterlagen (Begründung und Umweltbericht) wird 
darauf hingewiesen, dass derzeit ein Lärmgutachten erstellt wird. 
Eine abschließende Beurteilung aus Sicht des Immissionsschutzes 
kann erst nach Vorlage dieses Gutachtens erfolgen. 
 

schalltechnische Untersuchung zur Verkehrsgeräuschsituation durch an-
grenzende Verkehrswege innerhalb des Plangebietes vor. 
 
In die Begründung zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes werden 
unter Punkt 6. Auswirkungen der Planung nachstehende Ausführungen 
aufgenommen: 
 
„Gewerbliche Nutzungen (Einzelhandelsnutzungen) 
In einer schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Heimerz-
heim Hz 32 „Metternicher Weg“ wurde die Betriebsgeräuschsituation 
durch die im Sondergebiet (SO) geplanten Einzelhandelsnutzungen (Nah-
versorgungsfachmarkt Netto, Textilfachmarkt Kik, Drogeriemarkt dm, 
Nahversorgungsfachmarkt Aldi) untersucht (Kramer Schalltechnik GmbH, 
April 2019). Neben den Einzelhandelsbetrieben sollen im Plangebiet zwei 
Mehrfamilienhäuser errichtet werden. 
 
Es wurden verschiedene Schallminderungsmaßnahmen gutachterlich vo-
rausgesetzt.  
 

a. Einhausung Anlieferbereich Aldi (einschl. Papierpresse) 
b. Lärmschutzwand (hochabsorbierend) am Pkw-Parkplatz zum 

Kommerweg hin mit 3 m Höhe 
c. Schallminderung technischer Anlagen 

 
Vergleicht man die im Gutachten ermittelten Beurteilungspegel durch alle 
Geräuschquellen im Zusammenhang mit den geplanten Bauvorhaben in-
nerhalb des Plangebietes mit den Immissionsrichtwerten, so wird ersicht-
lich, dass diese an allen maßgeblichen Immissionsorten zur Tages- und 
Nachtzeit eingehalten werden. 
 
Verkehrsgeräuschsituation durch den Quell- und Zielverkehr des Plange-
biets auf öffentlichen Verkehrswegen 
Im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren wurde die Veränderung 
der Verkehrsgeräuschsituation auf öffentlichen Straßen durch den Quell- 
und Zielverkehr des Plangebiets im Bereich bestehender baulicher Nut-
zungen auf der Basis der Verkehrslärmschutzverordnung-16. BImSchV 
bewertet. 
 

Die gutachterlichen Stellung-
nahmen zum Immissions-
schutz werden im Verfahren 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
legt.  
 
 
Ja: 38 
 
Nein: 00 
 
Enthaltung: 00 
 
1 Abwesenheit 
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Aufgrund der Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch das Plangebiet 
ist nur eine leichte Erhöhung der Verkehrsgeräuschsituation der Kölner 
Straße von unter 1,5 dB zu erwarten. Auch wird die Zumutbarkeits-
schwelle (sogenannte zumutbare Belastung) von 70 dB(A) am Tage oder 
60 dB(A) in der Nacht nicht überschritten. Diese Veränderung der allge-
meinen Verkehrsgeräuschsituation ist damit weder beurteilungs- noch ab-
wägungsrelevant. 
 
Verkehrsgeräuschsituation durch angrenzende Verkehrswege 
Die allgemeine Verkehrsgeräuschsituation durch öffentliche Verkehrs-
wege (Straßenverkehr) wurde bezogen auf schutzbedürftige Nutzungen 
innerhalb des Plangebietes gutachterlich untersucht (Kramer Schalltech-
nik GmbH, Juni 2019). 
 
Für die Verkehrsgeräuschsituation im Plangebiet sind die Autobahn 61, 
die Landstraße L 182, die Landstraße L 163 (Kölner Straße) und der Met-
ternicher Weg relevant. 
 
Im geplanten WA-Gebiet wird der Orientierungswert von tags 55 dB(A) 
um bis zu 3 dB überschritten. 
Zur Nachtzeit liegen die Überschreitungen bei bis zu 8 dB.  
Falls im Sondergebiet schutzbedürftige Nutzungen realisiert werden (z.B. 
Büros) sind ebenfalls Überschreitungen im östlichen Teilbereich zu erwar-
ten.  
 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Hei-
merzheim Hz 32) werden daher passive Schallschutzmaßnahmen festge-
setzt. Konkret werden die im Bereich der Baufenster vorkommenden maß-
geblichen Außenlärmpegel La nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB flächenmä-
ßig festgesetzt.  
Dabei werden die maßgeblichen Außenlärmpegel La getrennt für schutz-
bedürftige Räume und für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt 
werden dargestellt. Im Rahmen der späteren konkreten Baugenehmi-
gungsverfahren ist die Eignung der jeweiligen Außenbauteile der Ge-
bäude nach den Kriterien der DIN 4109 (2018) nachzuweisen.“ 
 

 B 23.3 Bodenschutz: 
Die Bewertung und Bilanzierung der Eingriffe in das Schutzgut Bo-
den erfolgt im beigefügten Umweltbericht verbalargumentativ. Es 

zu B 23.3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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wird angeführt, dass diese erheblich sein werden. Relativierend wird 
angeführt, dass der Boden derzeit nicht genutzt wird (Brachfläche) 
bzw. in Teilbereich extensiv genutzt wird (Schafsweide). 
Zudem wird angeführt, dass im hiesigen Raum „schutzwürdige Bö-
den" und „besonders schutzwürdige Böden" weit verbreitet sind. 
Hierzu ist anzumerken, dass die Bewertung der im Plangebiet vor-
kommenden Böden nicht dem aktuellen Stand der Bodenkarte BK 
50 (dritte Auflage 2018) entspricht. 
Zudem berücksichtigt die Prognose der Umweltauswirkungen auf 
das Schutzgut Boden nur die versiegelten Flächen und lässt weitere 
zu erwartende Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen 
in nicht versiegelten Bereichen, z.B. durch Bodenauftrag und -ab-
trag (Profilzerstörung), außer Acht. Außerdem vorliegend extensive 
Nutzung der Eingriffsflächen und ein großflächiges Vorhandensein 
von fruchtbaren Böden im Umfeld des Plangebietes erheblichkeits-
mindernd zu werten sein sollen. 
Der Ausgleich soll durch eine Extensivierung einer intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Fläche erfolgen. Eine Bodenverbesserung soll 
dadurch erreicht werden, dass „die Belastung des Bodens mit Bio-
ziden deutlich verringert wird" und kein Bodenumbruch mehr statt-
findet, so dass sich „wieder ein deutlich natürlicheres Bodengefüge 
einstellen" kann. 
Eine Belastung des Bodens mit Bioziden ist nicht belegt. Bei einer 
anzunehmenden bisherigen Bewirtschaftung gemäß guter fachli-
cher Praxis (siehe § 17 BBodSchG) sollte eine solche Belastung 
nicht gegeben sein. Es ist nicht ersichtlich, welche Qualität die na-
türlichen Bodenfunktionen auf der Ausgleichsfläche derzeit aufwei-
sen und welchen Einfluss die Extensivierung auf diese haben kann. 
Eine Darlegung, wie der Ausgleich des Verlustes von natürlichen 
Bodenfunktionen auf einer Fläche von ca. 12.000 m² und ggf. wei-
tere Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden im restlichen Plan-
gebiet durch die vorgesehene Extensivierung auf 16.000 m² unter 
Beachtung des Aufwertungspotenzials der einzelnen natürlichen 
Bodenfunktionen funktionieren kann, fehlt. 
 
Es wird daher angeregt, 
 die Beschreibung der Böden auf der Grundlage der aktuellen 

Bodenkarte vorzunehmen und dabei alle natürlichen Funktio-
nen des Bodens (z.B. gemäß der Klassifizierung des 

In Heimerzheim besteht nach wie vor erheblicher Bedarf zur Bereitstellung 
von Wohnungsbau aber auch für Gewerbegrundstücke bzw. Einzelhan-
del. Aus Gründen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung gilt in 
der Stadtplanung grundsätzlich das Leitbild der Innenentwicklung, wel-
ches vorliegend berücksichtigt wird. Es werden Flächen in einer Innenbe-
reichslage überplant, die bereits für eine bauliche Nutzung vorgesehen 
sind. Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich „Gewerbliche Bau-
fläche“ dar.  
 
Die Beeinträchtigung der Bodenfunktion wird unter Berücksichtigung von 
Vermeidungs-, Minderungs- und Minimierungsmaßnahmen in den jewei-
ligen Umweltberichten zur FNP-Änderung und zum Bebauungsplan dar-
gestellt. 
 
Auf die Behandlung der Stellungnahme im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 
BauGB zum Bebauungsplan Nr. B 24.4 wird hingewiesen. 
 

Die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 23.3 des Rhein-
Sieg-Kreises (Boden) wird auf 
Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung zur Kenntnis ge-
nommen.  
Die Bodenschutzbelange wer-
den in den jeweiligen Umwelt-
berichten beschrieben.   
 
Ja: 38  
 
Nein: 00 
 
Enthaltung: 00 
 
1 Abwesenheit 
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Geologischen Dienstes) zu betrachten und zu bewerten. Dies 
sollte sowohl für die Eingriffsfläche als auch für die Ausgleichs-
fläche vorgenommen werden; 

 die Prognose der Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen 
des Bodens bei Realisierung der Planung detaillierter darzu-
stellen und 

 die verbalargumentative Bewertung dahingehend zu überar-
beiten und zu ergänzen, dass die Beeinträchtigung auf der Ein-
griffsfläche der Aufwertung der natürlichen Bodenfunktionen 
auf der Ausgleichsfläche gegenübergestellt wird, so dass nach-
vollzogen werden kann, auf welche Weise die Extensivierung 
der landwirtschaftlichen Nutzung einen Beitrag zur Kompensa-
tion der verlorengehenden Bodenfunktionen leistet. 
 

Hinweis: 
Alternativ zur verbalargumentativen Bewertung und Bilanzierung 
der Eingriffe in das Schutzgut Boden kann auch ein quantifizieren-
des Bewertungsverfahren, wie z.B. das vom Rhein-Sieg-Kreis ent-
wickelte Verfahren „Quantifizierende Bewertung von Eingriffen in 
Böden im Rahmen der Bauleitplanung", Rhein-Sieg-Kreis, Amt für 
Umwelt- und Naturschutz, November 2018 angewandt werden. Die-
ses kann mit Erläuterungen und Beispielen auf der Internetseite des 
Rhein-Sieg-Kreises abgerufen werden: 
 

 B 23.4 Abfallwirtschaft: 
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender 
Wasserrechtlicher Erlaubnis zulässig. 
Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bau-
schutthaltiges oder organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z.B. 
aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor 
der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Maturschutz 
- Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft" - anzuzeigen. Dazu ist 
die Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Er-
laubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 
 

zu B 23.4  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber nicht ursächlich 
die Flächennutzungsplanänderung. 
  
In den Textteil zum Bebauungsplan und die Begründung zur Flächennut-
zungsplanänderung wird nachstehender Hinweis aufgenommen:   
 
„Abfallwirtschaft 
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasser-
rechtlicher Erlaubnis zulässig. 
Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bauschutt-
haltiges oder organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z.B. aus Boden-
auffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 
Die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 23.4 des Rhein-
Sieg-Kreises (Abfallwirtschaft) 
wird auf Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung zur 
Kenntnis genommen.  
Ein Hinweis zu dem Einbau von 
Recyclingbaustoffen wird in 
den Textteil zum Bebauungs-
plan und die Begründung zur 
Flächennutzungsplanände-
rung aufgenommen.  
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Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der 
Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz - Sach-
gebiet Gewerbliche Abfallwirtschaft - anzuzeigen.“ 
 

Ja: 38 
 
Nein: 00 
 
Enthaltung: 00 
 
1 Abwesenheit 
 

 B 23.5 Erneuerbare Energien: 
Es wird angeregt, bei der Aufstellung des Bebauungsplans auch die 
Energieeffizienz möglicher Baumaßnahmen zu berücksichtigen und 
den Einsatz erneuerbarer Energien zur dezentralen Erzeugung von 
Wärme und Strom im Baugebiet zu prüfen. 
 

zu B 23.5 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden sind in den ein-
schlägigen Fachgesetzen geregelt und im Rahmen der baulichen Umset-
zung zu beachten, sodass kein Regelungsbedarf auf der Ebene der Bau-
leitplanung gesehen wird.  
 
 
 
 
 

 
Über die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 23.5 des Rhein-
Sieg-Kreises (Erneuerbare 
Energien) ist keine Beschluss-
fassung erforderlich. 
 

 B 23.6 Natur-, Landschafts- und Artenschutz: 
Unter Berücksichtigung der im Umweltbericht aufgeführten Arten-
schutzmaßnahmen Nr. 1, 2 und 4 (siehe Kapitel 2.4.3, S. 18) beste-
hen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgelegte Pla-
nung. 
Die Maßnahmen dienen dazu, dass bei der Umsetzung der Planung 
keine artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
ausgelöst werden. Es wird darum gebeten, die Maßnahmen durch 
geeignete zeichnerische oder schriftliche Festsetzungen im Bebau-
ungsplan zu sichern. 
Die Maßnahme nach Punkt 2 dient neben der Kompensation des 
Lebensraumverlustes für den Bluthänfling gleichzeitig als Ausgleich 
für den geplanten Eingriff in den Naturhaushalt (multifunktionaler 
Ausgleich) und gleicht nach derzeitigem Stand das in der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung ermittelte Kompensationsdefizit aus. 
 

Zu B 23.6 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Artenschutzbelange 
werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
Auf die Behandlung der Stellungnahme im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 
BauGB zum Bebauungsplan Nr. B 24.7 wird hingewiesen. 
 

 
Über die mit Schreiben vom 
18.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 23.6 des Rhein-
Sieg-Kreises (Natur-, Land-
schafts- und Artenschutz) ist 
keine Beschlussfassung erfor-
derlich. 
 

B 24 
LVR-Amt für 
Bodendenkmal-
pflege im Rheinland 

Stellungnahme vom 20.12.2018 
Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen 
sind keine Konflikte zwischen der Bauleitplanung und den öffentli-
chen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu erkennen. Zu 

 
Der Stellungnahme B 24 wird zur Kenntnis genommen.   
 

 
Die mit Schreiben vom 
20.12.2018 eingegangene Stel-
lungnahme B 24 des LVR – Amt 
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 beachten ist dabei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist-Bestand 
an Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. 
Von daher ist diesbezüglich nur eine Prognose möglich. 
Es wird daher auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW 
(Meldepflicht- und Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bo-
dendenkmälern) verwiesen und gebeten, folgenden Hinweis in die 
Planungsunterlagen aufzunehmen: 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und 
Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle 
Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, 
Fax:02206/9030-22, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und 
Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des 
LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten 
ist abzuwarten. 
 

In den Textteil zum Bebauungsplan und in die Begründung zur 
Flächennutzungsplanänderung wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
„Bodendenkmalpflege 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde 
sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 
51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax:02206/9030-22, unverzüglich zu 
melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 
erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den 
Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten“. 
 

für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland wird zur Kenntnis 
genommen. Auf die §§ 15, 16 
DSchG NRW wird im Textteil 
zum Bebauungsplan und in der 
Begründung zur Flächennut-
zungsplanänderung hingewie-
sen.  
 
Ja: 38 
 
Nein: 00 
 
Enthaltung: 00 
 
1 Abwesenheit 
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3. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Heimerzheim, „Metternicher Weg“ 
 

Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Öffentlichkeit Anregungen Abwägungsvorschlag des Rates Abstimmungsergebnis 
des Rates 
 

Öffentlichkeit  
Ö 01 

Schreiben vom 26.11.2018 
Die ……………. haben im Zuge der Befürwortung der Änderung 
des Flächennutzungsplanes angekündigt, ihre Stellungnahme zur 
Offenlage „Heimerzheim Hz 32 - Metternicher Weg" einzureichen. 
Dies ist am 26.03.2018 geschehen. Uns ist es wichtig, dass die 
aufgeführten Maßnahmen Berücksichtigung bei der Umsetzung 
des geplanten Einkaufszentrums finden.  
Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung und den Verhandlungen 
mit dem Investor sind die folgenden umwelt-, energie- und ver-
kehrspolitischen Maßnahmen durch die Gemeindeverwaltung zur 
Auflage zu machen: 
 
 
1. Minimierung der Lärm- und Verkehrsbelastungen für die 

Anwohner 
 
 
 
 
 
 
 
2. Extensive Dachbegrünung der Gebäude 
 
 
3. Regenwassernutzung, z.B. in Toiletten 

 
 

 
Die Hinweise Ö 01 der Bürger für Swisttal werden zur Kenntnis 
genommen und auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
behandelt, da die Fragestellungen das Bebauungsplanverfahren bzw. 
weitgehend die Bauausführung betreffen.  
 
Ein Regelungsbedarf auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung im 
Sinne des § 5 Abs. 1 BauGB ist nicht erkennbar.  
 
Zu den aufgeführten Punkten wird im Rahmen der Behandlung der 
Stellungnahme im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan Hz 32 Nr. Ö 01 zusammenfassend umgegangen:  
 
zu 1. Es wurden sowohl ein Verkehrsgutachten sowie schallgutachter-

liche Betrachtungen zum Gewerbelärm als auch zum 
Verkehrslärm erstellt.  

 Im Bebauungsplan werden daher passive Schallschutzmaßnah-
men festgesetzt. Unter Berücksichtigung der in der 
schalltechnischen Untersuchung beschriebenen Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen sind keine Beeinträchtigungen der 
angrenzenden schutzwürdigen Nutzungen zur erwarten.  

 
zu 2. Eine extensive Dachbegrünung ist derzeit nicht geplant, jedoch 

planungsrechtlich zulässig.   
 
zu 3. Eine Nutzung des anfallenden Niederschlagswassers zur 

Bewässerung, Toiletten o.ä. ist grundsätzlich möglich. Das 
Plangebiet wird zudem im Trennsystem entwässert.   

 
Die mit Schreiben vom 
26.11.2018 eingegangene 
Stellungnahme Ö 01 wird auf 
Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen und auf Ebene der 
Aufstellung des Bebauungs-
planes Heimerzheim Hz 32 
behandelt. 
 
Ja: 39 
 
Nein: 00 
 
Enthaltung: 00 
 

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen und deren Abwägung im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung 
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Öffentlichkeit Anregungen Abwägungsvorschlag des Rates Abstimmungsergebnis 
des Rates 
 

 
4. Nutzung von Dach- und Wandflächen für Photovoltaikanlagen 
 
 
5. möglichst wasserdurchlässiger Belag der Parkflächen 

 
 

6. Ausgiebige Pflanzung von einheimischen Bäumen/Sträuchern 
und pflegeleichte Begrünung auf dem Gelände/Parkplatz 
 

7. Erschließung von Fuß- und Radwegen zur Erreichbarkeit der 
Märkte 

 
8. Erstellung eines Verkehrskonzeptes 

 
Durch die geplanten Baumaßnahmen ist außerdem ein massiver 
Eingriff in die Landschaft und eine immense Flächenversiegelung 
vorgesehen. Daher sind entsprechende Ausgleichsflächen auszu-
weisen und mit in die Bauplanung einzuschließen. 
 

 
zu 4. Der Bebauungsplan lässt eine Nutzung erneuerbarer Energien 

zu. 
 
 
Zu 5.  Eine wasserdurchlässige Befestigung der Stellplatzflächen wird 

begrüßt, im Bebauungsplan aber nicht festgesetzt.  
 
zu 6. Es ist sowohl eine Stellplatzbegrünung als auch eine Begrünung 

der Randbereiche geplant.  
 
zu 7. Die Erreichbarkeit des Standortes zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

wird in der Begründung / Umweltbericht beschrieben.  
 
zu 8. Ein Verkehrskonzept wurde erstellt.  
 
Es werden sowohl Minderungsmaßnahmen als auch Vermeidungsmaß-
nahmen auf Ebene des Bebauungsplanes im Gebiet als auch externe 
Ausgleichsmaßnahmen formuliert und durchgeführt.   
 

Öffentlichkeit  
Ö 02 

Schreiben vom 05.12.2018 
Als Eigentümer des Grundstückes Nr. 516, Gemarkung Heimerz-
heim, Flur 26 rege ich an, mein Grundstück mit in die Fläche für 
Wohnbebauung einzubeziehen. 
Das Vorsehen von Mehrfamilienhäusern erachte ich als sehr sinn-
voll und begrüßenswert. 
Die, im Entwurf dargestellte Fläche für Mehrfamilienhäuser mit 36 
Wohneinheiten erscheint äußerst knapp bemessen. 
Die, im Plan dargestellten 26 Stellplätze für 36 Wohneinheiten sind 
gemäß den Richtzahlen für den Stellplatzbedarf NRW zu gering 
bemessen, was dazu führen kann, dass die Bewohner weitere 
Fahrzeuge auf der Anwohnerstraße Im Kammerfeld abstellen 
werden. 

 
Der Hinweis Ö 02 wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Einbeziehung der Flächen in den Bebauungsplan wurde geprüft, im 
Ergebnis jedoch zur Umsetzung des städtebaulichen Konzepts als nicht 
sinnvoll und zielführend erachtet.  
 
Ein Regelungsbedarf auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung im 
Sinne des § 5 Abs. 1 BauGB ist nicht erkennbar.  
 
Zu den aufgeführten Punkten wird im Rahmen der Behandlung der 
Stellungnahme im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan Hz 32 Nr. Ö 05 wird hingewiesen.   
 

 
Über die mit Schreiben vom 
05.12.2018 eingegangene 
Stellungnahme Ö 02 ist keine 
Beschlussfassung auf Ebene 
der vorbereitenden Bauleit-
planung erforderlich. 
 

 Auch hinsichtlich des sozialen Umfeldes, z.B. Spielplatzsituation, 
Grünflächen melde ich Bedenken an. 
Sollte sich die Einbindung meine Fläche in die angedachte Bebau-
ung als nicht sinnvoll herausstellen, möchte ich anregen, meine 
Fläche gemeinsam mit den Nachbargrundstücken zu entwickeln. 
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